
2. ÄNDERUNG DER BEBAUUNGSPLÄNE NR. 14 UND 14A
„SONDERGEBIET BIOGAS“ DER GEMEINDE WILSTEDT
Erläuterungen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Vorbemerkung, Planungsanlass und Städtebauliche Zielsetzung

Die vorliegenden Erläuterungen dienen gemäß § 4 Abs. 1 zur Unterrichtung der Träger
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich von der Planung berührt sein kann. Die
abschließende Begründung einschließlich Umweltbericht erfolgt im weiteren Planverfah-
ren.

Die Geltungsbereiche befinden sich außerhalb der geschlossenen Ortslage südlich von
Wilstedt und grenzen östlich an die Kreisstraße K 113 an (siehe Abb. 1), in der Größe
von ca. 2,9 bzw. 0,6 ha. Die Bebauungspläne wurden 2005 bzw. 2012 rechtsverbindlich
und sind indessen jeweils einmal geändert worden (u.a. wurde insgesamt eine Bauhöhe
von 18,00 m festgesetzt).

Im Planänderungsgebiet wird eine Biogasanlage der NAWARO Biogas WBO GmbH &
Co.KG mit entsprechenden technischen Anlagen betrieben.

Lage des Planänderungsgebietes südlich der Ortslage (unmaßstäblich, Quelle: LGLN)

Der Betreiber verfolgt das Ziel, den Produktionsstandort zukunftssicher und nachhaltig
auszurichten und zu betreiben. Insgesamt soll der Einsatz des am Standort erzeugenden
Biogases optimiert und weitere Energieträger in Verbindung mit der Biogasanalage er-
gänzt werden, um den Ausbau regenerativer Energie zur Produktion von Gas, Strom,
Wärme und Wasserstoff weiter zu fördern.
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Hierzu sollen die vorhandenen Sondergebiete „Biogasanlagen“ um weitere Energieträ-
ger erweitert werden, so dass z.B. auch Wasserstoffproduktion zum Einsatz kommen
kann. Dies wird weiterhin primär auf dem erzeugenden Biogas basieren. Ein weiterer
Schwerpunkt werden zukünftig Anlagen zur Nahwärmeerzeugung und Anlagen zur Auf-
bereitung, Speicherung, Lagerung und Weiterverarbeitung von Gas, Wärme und Strom
bilden, um z.B. ein kommunales Nahwärmenetz zu versorgen. Kleinflächig sollen eben-
falls Photovoltaik – Freiflächenanlagen untergeordnet entstehen können, um die Flä-
chenpotenziale zur Energiegewinnung auszunutzen.

Aus diesem Grund sollen die o.g. Bebauungspläne im Hinblick auf den Nutzungskatalog
des Sondergebietes geändert werden. Eine zeichnerische Änderung ist nicht erforder-
lich, da die anderen Inhalte der Bebauungspläne weiterhin bestehen bleiben. Dahinge-
hend erfolgt mit der 2. Änderung der Bebauungspläne 14 und 14A ausschließlich eine
textliche Änderung.

Planungsrechtliche Voraussetzungen
Sowohl das Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen 2017 als auch das Re-
gionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Rotenburg (Wümme) 2020 sind
durch die Planänderung nicht berührt.

· Darstellungen des Flächennutzungsplanes
Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Tarmstedt stellt im Geltungsbe-
reich der Planänderungsgebiete bereits ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Bi-
ogasanlagen“ dar. Damit ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt.

Künftige Festsetzungen des Bebauungsplanes
· Art der baulichen Nutzung
Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung wird im Plangebiet weiterhin ein Sonder-
gebiet (SO) gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Biogasanlagen“
festgesetzt.
Dabei sind zukünftig folgende Nutzungen zulässig:

- Biogasanlagen einschließlich Gärproduktlager, Nachgärer und Fermenter,
-  befestigte Arbeitsflächen für den Feststoffeintrag und den Abtankplatz,
- Lagerflächen für Rohstoffe für den Betrieb der Biogasanlage,
- Lagerflächen und Aufbereitungstechniken für Gärreststoffe
- sonstige Gebäude für den Betrieb der Biogasanlagen (z.B. Lagerhallen,
  Unterstellhallen für Maschinen),
- Silagelagerflächen,
- Anlagen zur Aufbereitung, Speicherung, Lagerung und Weiterverarbeitung von Gas,
Wärme und Strom einschließlich der Anschlüsse zur Weiterleitung und Einspeisung,
- Anlagen zur Nahwärmeerzeugung,
- Anlagen zur Wasserstoffproduktion, Elektrolyseure,
- Geothermieanlagen,
- Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf max. 10 % der Fläche,
- Pufferspeicher,
- Blockheizkraftwerke,
- Heizöltanks,
- Gülletanks,
- Flächen für die Regenwasserrückhaltung bzw. -versickerung,
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- Zufahrten, Stellplätze, Garagen
- und Nebenanlagen.
Der Nutzungskatalog wird somit bezüglich des Einsatzes von erneuerbaren Energien
ergänzt. Konventionelle Energieträger werden, wie im rechtsverbindlichen Bebauungs-
plan zulässig und bereits vorhanden, ebenfalls weiterhin benötigt, u.a. Heizöltanks für
die Zünd- und Stützfeuerung.
·

· Maß der baulichen Nutzung, Bauweise
Die Maße der baulichen Nutzung bleiben mit einer festgesetzten Grundflächenzahl von
0,8 und einer maximalen Höhe der baulichen Anlagen von 18,00 m unverändert erhalten.

· Überbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubaren Grundstücksflächen bleiben unverändert.

Naturschutz und Landschaftspflege
Der überplante Bereich unterliegt vollständig einer Biogasanlage und ist bereits mit den
rechtsverbindlichen Bebauungsplänen Nr. 14 und 14a als Sondergebiet „Biogasanlagen“
überplant. Die Biogasanlage beinhaltet versiegelte Wege- und Silageflächen, Gebäude
und Behälter, ein Regenrückhaltebecken sowie einen Havariewall. Nach Norden und
Westen ist eine Feldhecke und im Osten ein natürlicher Waldrandsaum mit Sträuchern
vorhanden. Aus östlicher und westlicher Richtung liegt die Biogasanlage aufgrund der
Waldbestände bereits gut sichtverschattet. An dieser Situation wird sich durch die
Planänderung wenig verändern. Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind ebenso we-
nig zu erwarten, da neue bauliche Anlagen die bereits zulässige maximale Gebäude-
höhe von 18,00 m nicht überschreiten dürfen. Ansonsten sind die Planänderungsgebiete
von landwirtschaftlichen Acker- und Grünlandflächen umgeben. Entlang von Wegen und
landwirtschaftlichen Flächen sind weitere Gehölzstrukturen vorhanden, die den gesam-
ten Raum gut gliedern.
Die Ausarbeitung des Umweltberichtes erfolgt im Weiteren Verfahren. Auswirkungen
sind mit den geänderten Festsetzungen nicht zu erwarten.

Immissionsschutz
Der Geltungsbereich der Bebauungspläne ist bereits bebaut und größtenteils versiegelt.
Für die vorhandenen Nutzungen bestehen bereits Gutachten und Genehmigungen, die
eine Verträglichkeit mit der Umgebung nachweisen. Sollten neue Nutzungen geplant
werden, ist die Verträglichkeit hinsichtlich Schall-, Geruch, Verkehr usw. ggf. im Rahmen
des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen.

Schall- und Geruchsimmissionen

Geruchsimmissionen können sich aus dem Betrieb der bereits vorhandenen Biogasan-
lage ergeben. Dies betrifft insbesondere die Rohstofflagerung, das Einfüllen der Roh-
stoffe in die Anlage und den Abzug des Gärproduktes.

Schallbelastungen ergeben sich durch den Zu- und Abfahrtsverkehr auf der Kreisstraße
113 und durch den Betrieb auf den Flächen der Biogasanlage, hier vor allem durch die
Maschinengeräusche bei der Beschickung der Siloplatte und der Gärbehälter. Die Bio-
gasanlage wurde bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 gutachterlich
untersucht. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass auf Grund des Abstandes zu
der vorhandenen und geplanten Wohnbebauung in Wilstedt störende Geruchsimmissi-
onen nicht zu erwarten sind.
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Zusätzlicher Fahrzeugverkehr durch Anlieferungen etc. ist nur in geringfügigem Maß zu
erwarten. Zusätzliche Schallemissionen sind durch den Einsatz weiterer Energieträger
nur in geringem Umfang zu erwarten. Im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren,
wenn die einzelnen technischen Anlagen (z.B. Errichtung eines Elektrolyseurs) konkret
bekannt sind, ist diese Annahme konkret zu überprüfen.

Verkehrliche Erschließung, Ver- und Entsorgung
· Verkehrliche Erschließung
Die verkehrliche Anbindung der Planänderungsgebiete erfolgt weiterhin über die west-
lich angrenzende Kreisstraße K 113 und eine dort vorhandene Zufahrt.

· Abwasserbeseitigung
Eine Schmutzwasserbeseitigung ist weiterhin nicht erforderlich.

Eine Versickerung des in den Planänderungsgebieten anfallenden Oberflächenwassers
ist aufgrund des bindigen Untergrunds nicht möglich.
Das Regenwasser wird getrennt verwertet. Regenwasser von den Dachflächen und den
Zufahrten wird gedrosselt dem bisher genutzten Vorfluter (Hörebecksgraben) zugeleitet.
Das Oberflächenwasser von den Fahrflächen wird über die Biogasanlage bzw. landwirt-
schaftlich verwertet. Die wasserrechtlichen Genehmigungen liegen bereits vor.

· Strom- und Gasversorgung
Die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch die EWE Netz GmbH.

· Abfallentsorgung
Die Müllbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Rotenburg (Wümme).

Stand: 10/2023


